
Ihre Produktinformationen zur 

Reiterunfallversicherung 

Hintergrund 

Stürze vom Pferd kommen im Reit-
sport häufiger vor. Oft kommt man 
mit ein paar blauen Flecken davon. 
Doch manchmal erleidet der ge-
stürzte Reiter auch schwerwiegen-
derer Verletzungen oder wird sogar 
invalide. Wenn Sie in einem solchen 
Fall nicht ausreichend abgesichert 
sind, können die Konsequenzen fatal 
sein.  

Was viele nicht wissen: 

Die Pferdehalterhaftpflichtversi-
cherung kommt nicht für Schäden 
auf, die der Besitzer des Pferdes 
selbst oder seine Familie erleidet.  

Noch weniger bekannt ist die Tatsa-
che, dass auch fremde Reiter des 
versicherten Tieres selten Ansprü-
che für Schäden an sich selbst ge-
gen die Pferdehalterhaftpflichtversi-
cherung durchsetzen können, auch 
dann nicht, wenn das Fremdreiterri-
siko ausdrücklich mitversichert ist. 
Der Gesetzgeber sieht nämlich den 
Reiter in der Mitverantwortung, da 
er sich beim Besteigen des Tieres 
des Risikos und der Gefahr, die von 
dem Pferd ausgeht, bewusst sein 

sollte. Aus diesem Grund wird in der 
Regel auch der Versicherer versu-
chen, die Ansprüche des Fremdrei-
ters abzuwehren. 

Mit dem Abschluss einer Reiterun-
fallversicherung schützen Sie die 
Reiter Ihres Pferdes so gut es Ihnen 
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Unerfahrenheit und Unkenntnis über das 
Verhalten der Tiere sind laut Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) die häufigsten 
Unfallursachen im Reitsport. Demnach 
haben viele Kinder und Jugendliche nicht 
genügend Geduld und überschätzen sich. 
Schnell komme es auf diese Weise zu 
Unfällen, die oftmals schlimme Folgen 
haben könnten. 30.000 Unfälle passie-
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möglich ist, zumindest gegen den 
allerschlimmsten Fall einer bleiben-
den Invalidität.  

Lassen Sie es nicht darauf ankom-
men: Sorgen Sie vor, nicht nur zu 
Ihrer eigenen Sicherheit! 

ren laut Statistik der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) jedes Jahr im Reitsport. Beson-
ders gefährdet seien dabei junge Reite-
rinnen: Mädchen unter 14 Jahren ma-
chen etwa 17,5 % der organisierten 
Reiterinnen in Deutschland aus, sind 
aber bei 40 % aller Reitunfälle betroffen.  
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Sofern das Reiten keine berufs- oder 
erwerbsmäßige Tätigkeit darstellt, 
sind alle Unfälle versichert, die die 
versicherte Person beim Reiten, 
beim Auf- und Absitzen, während 
der Führung des Pferdes am Zügel 
sowie anlässlich der Pflege und 
Versorgung des Pferdes erleidet. 

Die Versicherungssummen richten 
sich grundsätzlich nach dem Grad 
der Invalidität und betragen 

� bei Tod der versicherten Person 
10.000 EUR, 

� bei Invalidität der versicherten 
Person 50.000 EUR, 

� bei Vollinvalidität der versicherten 
Person 100.000 EUR. 

Die verschiedenen Invaliditätsgrade, 
die in den Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen festgelegt sind, 
können Sie der nebenstehenden 
Tabelle entnehmen. 

Zusätzlich kommt der Versicherer 
auf für 

� ein Krankenhaustagegeld in Höhe 
von 10 EUR für jeden Kalender-

tag der vollstationären Heilbe-
handlung mit unbeschränkter 
Leistungsdauer. 

� Bergungskosten bis zu etwa 
2.000 EUR.  

Was ist versichert? 
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Wer ist versichert? 

Sie können bei dieser Versicherung 
wählen 

� ob der Versicherungsschutz sich 
auf eine bestimmte Person bezie-
hen soll, die immer dann versi-
chert ist, wenn sie ein (beliebiges) 

Pferd reitet, führt oder pflegt 

oder 

� ob alle Reiter eines bestimmten 
Pferdes versichert sein sollen. 

Invaliditätsgrade 
Arm im Schultergelenk   70% 
Arm bis oberhalb des Ellenbogens  65% 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks  60% 
Hand im Handgelenk   55% 
Daumen     20% 
Zeigefinger    10% 
Anderer Finger    5% 
 
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70% 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60% 
Bein bis unterhalb des Knies  50% 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45% 
Fuß im Fußgelenk   40% 
Große Zehe    5% 
Andere Zehe    2% 
 
Auge     50% 
Gehör auf einem Ohr   30% 
Geruchssinn    10% 
Geschmackssinn    5% 
Niere     10% 
Milz     10% 
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Ihre wichtigsten Vorteile auf einen Blick: 

� Alle Reiter eines Pferdes sind pauschal versi-
cherbar 

� Unfall-Krankenhaustagegeld in Höhe von 
10 EUR pro Tag mit unbeschränkter Leistungs-
dauer 

� 10.000 EUR Leistung im Todesfall 

� Bergungskosten bis zu 2.500 EUR 

� Mitglieder des VFD erhalten 50 % Ermäßigung 

Versicherer und Versicherungsbedingungen 

Versicherer ist die Uelzener Versi-
cherung VVaG. Die Uelzener ist seit 
1873 in Deutschland tätig und hat 
sich auf Versicherungen rund um 
das Thema Tier spezialisiert.  

Versicherungsbedingungen sind die 
Allgemeine Bedingungen der Uelze-
ner für die Unfallversicherung (AUB 
2004) sowie die Besondere Bedin-
gungen und Zusatzbedingungen der 
Uelzener zur AUB 2004. 

Die Versicherungsbedingungen wer-
den Ihnen zusammen mit der Versi-
cherungspolice ausgehändigt. Sie 
können diese jedoch auch vorab im 
Internet auf unserer Homepage 

 (www.gutguenstigversichert.de) 
einsehen, ausdrucken oder auf Ihren 
PC herunterladen.  

Für die Betreuung Ihres Vertrages 
sind wir, die GutGuenstigVersichert 
GmbH, zuständig. Das heißt, wir sind 
Ihr erster Ansprechpartner bei allen 
Fragen rund um die Versicherung. 

© GutGünstigVersichert GmbH Stand Januar 2005 

Vertragsbeginn und Laufzeit 

Der Vertrag beginnt mit dem Datum 
des Eingangsstempels beim Versi-
cherer, frühestens jedoch zu dem 
im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt. Bei einer Vertrags-
dauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag stillschweigend 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei 
einer Vertragsdauer von mindes-
tens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
er nicht spätestens drei Monate vor 

Auch und gerade in Schadensfällen 
sollten Sie uns mit einbeziehen. Wir 
können Ihnen z.B. beim Ausfüllen der 
Schadensmeldung behilflich sein 
und bewahren sämtliche relevanten 
Dokumente in Kopie für Sie auf. 

Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres von einem der beiden Ver-
tragspartner gekündigt wird. Bei 
einer Vertragsdauer von fünf Jah-
ren oder mehr kann der Vertag 
schon zum Ablauf des fünften Jah-
res oder jedes darauf folgenden 
Jahres gekündigt werden. Die Kündi-
gung muss der jeweiligen Vertrags-
partei spätestens drei Monate vor 
Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein 


